
Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brakel 

 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
 und die Erteilung von Eintragungsscheinen 

für das Volksbegehren „G9 jetzt!“  
 

I. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren „G9 jetzt!“ der Stadt Brakel wird 
in der Zeit vom 24. bis 27. Januar 2017 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten, Dienstag und Mittwoch von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30 
Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 12.30 und von 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag von 
8.00 bis 12.30 Uhr, im Rathaus der Stadt Brakel, Am Markt 12, Zimmer 22, 
33034 Brakel, für Stimmberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Stimmberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Stimm-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-

sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
 In die Eintragungslisten eintragen kann sich nur, wer in das Wählerverzeichnis 

eingetragen ist oder einen Eintragungsschein hat. 
 
II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann inner-

halb der Einsichtsfrist, spätestens am 27. Januar 2017 bis 12.30 Uhr bei der 
Stadtverwaltung Brakel, Rathaus, Am Markt 12, Zimmer 22, Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden. 

 
III. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag 
 

1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Stimmberechtigte/r, 

2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Stimmberechtig-
te/r, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchsfrist 

versäumt hat, 
b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das 

Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Ein-

spruchsfrist entstanden ist bzw. sich erst nach Ablauf dieser Frist, aus 
welchen Gründen auch immer, herausstellt. 

 
Eintragungsscheine können von eingetragenen Stimmberechtigten bis 
31. Mai 2017, 16:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Brakel, Rathaus, Am Markt 
12, Zimmer 22, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 

 



dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fernmünd-
liche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht entgegengenommen 
werden. 
 
Versichert ein/e Stimmberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte 
Eintragungsschein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis 31. Mai 2017, 16:00 
Uhr, ein neuer Eintragungsschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte können 
unter den in Ziffer III. 2 a) bis c) angegebenen Voraussetzungen den Antrag 
auf Erteilung eines Eintragungsscheines noch bis zum 31. Mai 2017, 16:00 Uhr 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinder-
te/r Stimmberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 
 

 Die Abholung von einem Eintragungsschein für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer einen Eintragungsschein hat, gibt seine Erklärung persönlich ab und un-
terzeichnet die auf dem Eintragungsschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
statt. Bedient sich der Stimmberechtigte einer Hilfsperson, versichert diese 
gegenüber dem Bürgermeister an Eides statt, dass die Unterstützung des vor-
bezeichneten Volksbegehrens persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des 
Stimmberechtigten erfolgt ist. 
 
Der Eintragungsschein muss so rechtzeitig an den Bürgermeister abgesandt 
werden, dass er dort spätestens am 07.06.2017 bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Eintragungsschein kann auch im Rathaus, Zimmer 22 abgegeben / unter-
zeichnet werden. 
 
 

33034 Brakel, den 05.01.2017   Hermann Temme, Bürgermeister 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brakel 

 

über die Eintragungsstelle und die Auslegungszeiten der Ein-
tragungslisten für das Volksbegehren „G9 jetzt!“  

 
In der Zeit vom 02.02. – 07.06.2017 findet die Auslegung der Eintra-
gungslisten in der Stadtverwaltung Brakel für das Volksbegehren „G9 jetzt!“ 
in Nordrhein-Westfalen statt.  
 
Die Eintragungslisten liegen in dieser Zeit im Rathaus, Am Markt 12, 33034 
Brakel, Zimmer 22 bis 24 zur Eintragung wie folgt aus: 
 

Montags bis Mittwochs  08:00 – 12:30 Uhr und 
      14:00 – 16:00 Uhr 
 
Donnerstags    08:00 – 12:30 Uhr und 
      14:00 – 18:00 Uhr 
 
Freitags    08:00 – 12:30 Uhr 
 
sowie an den folgenden Sonntagen: 
 
Sonntag, 19.02.2017  08:30 – 12:30 Uhr 
Sonntag, 26.03.2017  08:30 – 12:30 Uhr 
Sonntag, 30.04.2017  08:30 – 12:30 Uhr 
Sonntag, 28.05.2017  08:30 – 12:30 Uhr 
 
 

Der/Die Stimmberechtigte hat sich auf Verlangen über seine/ihre Person 
auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 

Wer nicht im Rathaus seine Unterstützung des Volksbegehrens erklären will, 
kann bei der Stadt Brakel, Rathaus, Am Markt 12, Zimmer 22 bis zum 
31.05.2017, 16:00 Uhr einen Eintragungsschein beantragen.  
 
Der Eintragungschein ist unterschrieben so rechtzeitig der Stadt Brakel zu 
übersenden, dass er dort spätestens am 07.06.2017 bis 16.00 Uhr ein-
geht. Der Eintragungsschein kann auch im Rathaus abgegeben werden.  
 

Wer unbefugt seine Unterstützung erklärt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Abstimmung herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

33034 Brakel, den 05.01.2017   Hermann Temme, Bürgermeister 
 

 

 



Die Stadt Brakel informiert: 
 

 
Fahrerbesprechung Bürgerbusverein 

 
Die nächste Fahrerbesprechung des Bürgerbusvereins Brakel findet 
am Donnerstag, 19.01.2017 um 19.00 Uhr im Gasthaus Tegetmeier, 
Hanekamp 14 in Brakel statt. Alle ehrenamtlichen Fahrer/innen und 
alle interessierten Bürger/innen sind zu der Fahrerbesprechung 
herzlich willkommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
05272-360 305 oder 05272-8287. 
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Das Ministerium für Inneres und Kommunales teilt mit: 
 

Hochauflösende Luftbilder, Karten von Straßen und Grundstücken, die 

Darstellung ganzer Landschaften. Das Land NRW bietet ab sofort jedem 

Interessierten die Möglichkeit diese Geobasisdaten kostenlos und einfach 

über das Portal www.open.nrw herunterzuladen und frei zu nutzen. 

 

Die Landesregierung bietet damit Bürgerinnen und Bürgern, Nutzern aus 

Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft ganz neue Chancen zur 

Entwicklung und Forschung. „Die kreative Verwendung der amtlichen   

Daten liegt nun bei den Nutzern. Das kostenlose Bereitstellen ist ein wich-

tiger Schritt für eine offene und digitale Verwaltung", erklärte Kommunal-

minister Ralf Jäger. 

 

Das Angebot wurde in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen im 

Land erarbeitet und umfasst sowohl die von den 53 Kreisen und kreis-

freien Städte als Katasterbehörden geführten Liegenschaftskarten (Flur-

stücke, Gebäude, u.v.m.) als auch die vom Land hergestellten topographi-

sche Karten, Luftbilder und Geländemodelle. 

 

Weitere Informationen zu den einzelnen Geobasisdaten und wie sie zur 

Verfügung gestellt werden, finden sich unter www.geobasis.nrw.de.   

NRW-Geobasisdaten ab sofort 
kostenlos online abrufbar 
Daten über das Portal www.open.nrw verfügbar 
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